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S« Hochwürden Herrn Landesbischof D, Marahrens»

H a n n o v e r •
Loocumer Hof»

Die Unterzeichneten sehen sich um ihres Glaubens und Gevdssens willen genö-
tigt, Folgendes zu erklarem
Die Einsetzung der neuen Hannoverischen Kircheiiregierung unter Zustimmung
des Landesbischofs unmittelbar nach und im ITiderspruch zu den Beschlüssen
der Bekenntnissynode in Oeynhausen hat uns tief erschüttert, da wir in den
Beschlüssen dieser Synode ein aus Glaubensgehorsam geborenes Zeugnis der
rechtmässigen Deutschen Evangelischen Kirche zu sehen gehalten sind.
Wir stellen fest: Die Hannover sdhe Kirchenregierung ist gebildet auf Grund
des Reiohsgesetzes vom 2iu Sept. 19353 sie ist *> m Staate ernannt, mithin
vom Staate abhängig, und ihm verantwortlich, folglich auch gebunden an die
in der Präambel zu dem angezogenen Gesetze unroissverstandlich kAnggegebene
staatliche Zielsetzung: Befriedung der Kirche im Sinne eines Ausgleichs der
"Kämpfenden Gruppen". Dieser staatlichen Zielsetzung ist Rechnung getragen
durch Beteiligung eines "Deutschen Christen" an der Kirohenregierung.
Die Zustimmung zu dieser Kirchenregierung bedeutet die Preisgabe des Anlie-

f ens der Bekennenden Kirche Deutschlands , nachdem sie bereits in Barmen
eststellte, dass Kirche nur dort ist, "wo die Irrlehre der D G aus der

Kirche ausgeschieden wird, jetzt in Oeynhausen von den Ausschüssen erklärt
hat: Ihr Auftrag gibt ihnen nicht die Freiheit, Lehre und Evangelium von
einander zu scheiden und öffentlich zu unterscheiden. Das droht die Kirche
zu z er stören» Und weiter: Es ist "der Kirche verwehrt, solche Ausschüsse -
auch nur Tür eine Übergnagszeit - als Leitung und Vertretung der Kirche
anzuerkennen̂ ( Vgl»"Von der Kirchenleitung'1 B 1)
Die Zustimmung zu dieser Kirchenregierung bedeutet aber auch das Zerbrechen
der Einheit des Bundes der Lutherischen Kirchen Deutschiand s. Sie steht
im ITiderspruch zu dem Gutachten des Lutherischen Äates vom 9. April 35§
dessen Grundsätze als {"fü r alle Bekenntnisbestimmten Lutherischen Kirchen
massgebend" bezeichnet sind» ( Beilage zum Bayerischen Amtsblatt Nr 2lj. Jfeg.35)
ltf ach diesem Gutachten würde"die unterStellung der Kirche unter ein staatliches
oder halbstaatliches Kirchenregiment das Ende der lutherischen Kirche als
Kirche der reinen Lehre bedeuten". - Sie steht ferner im Widerspruch zur
Kundgebung des Lutherischen Tages von ^annover ( 5» Juni 1935)» in der es
heisst:Wir verwerfen jedes Kirchenregiment, das zwar das lutherische Bekenntnis
unangetastet lassen will , das sich aber in seinem kirchlichen Handeln von
anderen Rücksichten und ausserkirchliohen Einflüssen bestimmen l'ässt, .
Vergleiche auch die Kundgebung des Landesbischofs und des Landeskirchenrates
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern r.d.Rh» vom 10.II.36 * Es
ist ihr ( der Kirche) nicht gestattet, zu falscher Lehre zu schweigen, oder
um des Friedens und um einer ausserlichen Einigkeit willen falsche Lehre
neben der rechten zu dulden.
Eine Kirohenregierung, die abncsJocaa berfeits durch ihre Zusammensetzung bekennt-
niswidrig ist, kann auch durch die ^ustimmung des Landesbisohofs nicht kirch-
lich legitimiert werdenT
Tlfl r erklären daher, dass es uns verwehrt ist, die neue Kirchenregierung als
rechtmässige Kirchenregierung der Üannovrisohen Landeskirche anzuerkennen»
Die Anordnung der neuen KirchenBegierung sind Tür uns nicht verbindlich • Ulr
werden in wachsamer Sorge prüfen müssen, ob solche Anordnungen auch inhalt-
lich der Keiligen Schrift und den Bekenntnissen unserer Kirche widersprechen.
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